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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Passau, 108. Änderung;  
Wohnbauentwicklung in Hacklberg, zwischen Wimhof und Ries, Gemarkung Hacklberg;    
Bekanntmachung der Genehmigung gem. § 6 Abs. 5 BauGB 

 
Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 21.02.2017 die 108. Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Passau genehmigt.  
Die Änderung mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. 
Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.   
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird die Änderung wirksam.  
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 
 
§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und der Sat-
zungen; ergänzendes Verfahren  
 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten 
bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und 
wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 

und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 
2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei An-
wendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht be-
teiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung be-
rücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 
13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die An-
gabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei Anwendung des 
§ 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die Voraussetzungen für die 
Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe 

nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr 
Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den 
Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist; 
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4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine Genehmi-

gung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung verfolgte 
Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Gemein-
de auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die 
in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht 
richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt 

worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-

gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Ent-

wicklung beeinträchtigt worden ist. 
 
(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu 
den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  
 

1. (aufgehoben) 
 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans unbe-
achtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls 

nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entspre-
chend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollzieh-
bar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht be-
teiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher 
Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zutreffend, 

wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls 
besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 
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(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennutzungs-
plan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können 
nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur er-
heblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern 
auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 
 
§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
 
(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-

chung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 06.03.2017             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Karlsbader Straße“, Gmkg. Haidenhof, 19. Änderung 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB sowie der 
öffentlichen Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am 31.01.2017  die 19. 
Änderung des Bebauungsplanes „Karlsbader Straße“, Gmkg. Haidenhof, beschlossen. 
 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird im Rahmen einer Nachverdichtung die bisherige Baugrenze im Bereich der 
Fl.Nrn. 434/34 (Anwesen „Memelstraße 47“) erweitert, um einen Anbau an das bestehende Gebäude zu ermögli-
chen.   
 
Da es sich bei dieser Bebauungsplanänderung um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, liegt ein so ge-
nannter „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im Sinne von § 13 a BauGB vor. Die Änderung des Bebauungspla-
nes erfolgt daher im „beschleunigten Verfahren“ gem. § 13 a Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BauGB. Von der Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird dabei gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abge-
sehen.  
 
Der o.a. Bebauungsplan mit Begründung liegt vom 17. März 2017 bis einschließlich 18. April 2017 während 
der Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen Rathauses, II. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau, öffentlich 
aus.  
 
Während dieser Zeit können Anregungen bzw. Stellungnahmen von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden.  
Nach der Auslegungsfrist eingegangene Anregungen bzw. Stellungnahmen können evtl. nicht mehr berücksichtigt 
werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag zur Einleitung einer Normenkontrolle nach § 47 Verwaltungs-
gerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.  
 
Passau, den 03. März 2017         
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister  
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 Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
 

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Passau fol-
gende 

  
Haushaltssatzung: 

 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit € 178.133.434,-- 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen       
 und Ausgaben mit  € 33.498.802,-- 
 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des städt. Eigenbetriebes „Klinikum Passau“ schließt: 
 
im Erfolgsplan in den Erträgen mit €   184.760.804,-- 
                        in den Aufwendungen mit €   184.299.738,-- 
                        somit Überschuss €       461.066,-- 
 
im Vermögensplan in den Einnahmen und 
    Ausgaben mit                       €    29.250.000,-- 
 
 
 

§ 2 
 
Im Vermögenshaushalt bzw. in den Vermögensplänen wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 
 
a) bei der Stadt Passau auf   € 3.100.000,-- 
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum  auf € 0,-- 
festgesetzt. 
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§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bzw. in den Vermö-
gensplänen wird 
 
a) bei der Stadt Passau auf  € 6.436.000,-- 
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum  auf € 29.150.000,-- 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für land- und forstwirtschaftliche  Betriebe (A) 300 v. H. 
 b) für die Grundstücke (B) 390 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer   400 v. H. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushalts- 
bzw. Wirtschaftsplänen wird 
 
a) bei der Stadt Passau auf  € 10.000.000,-- 
b) beim  städt. Eigenbetrieb Klinikum  auf € 0,-- 
    festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genom-
men werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist. 
 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft. 
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II. 

 
Der Regierungspräsident von Niederbayern hat mit Schreiben vom 20.02.2017 die vorgelegte Haus-
haltssatzung genehmigt. 
       

III. 
 
Die Haushaltssatzung der Stadt wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung bekannt ge-
geben. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen im Neuen Rathaus, Zimmer 323, Rathausplatz 3, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Passau, den  07.03.2017  
 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
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